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Gemeinde Emmen; Bebauungsplan Sonne, Teilrevision des Zonen-
plans im Gebiet Sonne sowie Aufhebung des kommunalen Richtplans 
Sonnenhof 
 

Vorprüfungsbericht 

gemäss §§ 12 und 19 des Planungs- und Baugesetzes   

Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin 
Sehr geehrte Ratsmitglieder 
 
Mit Schreiben vom 19. August 2020 ersuchen Sie um die Vorprüfung des Bebauungsplans 
Sonne, der Teilrevision des Zonenplans im Gebiet Sonne sowie der Aufhebung des kommu-
nalen Richtplans Sonnenhof. Dazu äussern wir uns wie folgt: 

A. EINLEITUNG 

1. Planungsrechtliche Ausgangslage 

Die letzte gesamthafte Ortsplanungsrevision der Gemeinde Emmen stammt aus dem Jahr 
1996 (RRE Nr. 1901 vom 3. September 1996). Seither wurde die Nutzungsplanung mehr-
mals angepasst. Die letzte Planungsänderung betreffend Bebauungsplan und Teilrevision 
des Zonenplans im Gebiet Neuschwand wurde mit Entscheid Nr. 906 am 27. August 2019 
genehmigt. Der kommunale Richtplan Sonnenhof wurde mit Entscheid Nr. 241 am 11. März 
2014 genehmigt. 
 
Das vorliegend betroffene Areal liegt im Gebiet Sonne (GB Nrn. 98, 99, 100, 162, 163, 164, 
1324, 1345) und befindet sich zum Teil in der fünfgeschossigen Kernzone A (K5a, GB 
Nrn. 98, 100, 162, 163, 164, 1324, 1345, Teile der Parzelle Nr. 99), zum Teil in der Speziellen 
Wohnzone (W-S, Teile der Parzelle Nr. 99). Das Areal wird vollumfänglich von der überla-
gernden Kreativzone (Krea) betroffen. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung des Areals geschaffen werden. 
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2. Beurteilungsdokumente 

Folgende Planungsinstrumente vorzuprüfen:  
- Richtplan Sonnenhof (1:1’000) inklusive Richtplantext vom 11 März 2014 (aufzuheben); 
- Teilzonenplanänderung Sonne (1:1’000), Entwurf vom 23. April 2020; 
- Situationsplan und Schnitte (1:500), Entwurf vom 12. August 2020; 
- Sonderbauvorschriften (SBV), Entwurf vom 12. August 2020. 
 
Als Grundlage für die Beurteilung dienen folgende Unterlagen: 
- Planungsbericht  nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) vom 12. August 2020; 
- Richtprojekt Architektur, vom 08. Juni 2020; 
- Dokumentation Fassadengestaltung und Materialisierungskonzept zum Richtprojekt Archi-

tektur vom Mai 2020; 
- Richtprojekt Freiraum, vom 30. Juni 2020; 
- Projektwürdigung, Würdigung Richtprojekt, vom 28. Januar und 13. März 2020; 
- Mobilitätskonzept, vom 09. Juli 2020; 
- Lärmschutznachweis, vom 23. Juli 2020; 
- Risikobericht nach Störfallverordnung mit NIS-Einschätzung, vom 17. August 2020; 
- Energie- und Nachhaltigkeitsbeurteilung, vom 19. Februar 2020; 
- Bodenbelastungen und Entsorgungskonzept, vom 03. Juli 2020; 
- Ver- und Entsorgungskonzept, Technischer Bericht vom 06. Juli 2020; 
- Verkehrsmessungen, vom 04. Februar 2020 und vom 06. Februar 2020; 
- Leistungsbeurteilung Sonnenplatz, Bericht, vom 09. Juli 2020; 
- Verkehrstechnischer Nachweis Erschliessung, vom 13. März 2020; 
- Geotechnischer Vorbericht (Stufe Vorstudie), vom 21. September 2018; 
- Studienauftrag «Sonne» Ortsteil Emmenbrücke, Bericht des Beurteilungsgremiums, vom 

12. Juli 2019; 
- Richtplan Sonnenhof, Planungsbericht vom 5. Februar 2014; 
- Planungsbericht  nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) vom 12. August 2020 

(Kapitel 8). 
 
Der Planungsbericht  genügt den gestellten Anforderungen gemäss Art. 47 RPV. Die einge-
reichten Unterlagen sind vollständig und zweckmässig dargestellt. Der notwendige Überprü-
fungs- und Anpassungsbedarf kann aus dem Kapitel B. entnommen werden.  

3. Vernehmlassungsverfahren 

Folgende, von der Dienststelle rawi (zuständiger Projektleiter: William Barbosa, 041 228 51 
93) zur Vernehmlassung eingeladene Stellen haben sich schriftlich zur Revisionsvorlage ge-
äussert:  
- Dienststelle Umwelt und Energie (uwe), am 5. Oktober 2020; 
- Verkehrsverbund Luzern (VVL), am 6. Oktober 2020; 
- Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif), am 12. Oktober 2020; 
- Dienststelle Hochschulbildung und Kultur, Abteilung Denkmalpflege und Archäologie (BKD-

da), am 25. September 2020 und am 22. Oktober 2020; 
- Gemeindeverband LuzernPlus, am 4. November 2020; 
- Dienststelle Raum und Wirtschaft, Abteilung Baubewilligungen (rawi-bew), am 11. Novem-

ber 2020. 
 
Zu Ihrer Information erhalten Sie je eine Kopie dieser Stellungnahmen. Die darin enthaltenen 
Anträge sind im vorliegenden Bericht integriert. Ist ein Antrag aufgrund einer übergeordneten 
Interessenabwägung nicht unverändert übernommen worden, so wird die massgebliche 
Handlungsanweisung für die Gemeinde im vorliegenden Bericht festgehalten und begründet. 
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B. BEURTEILUNG 

1. Generelles zum Bebauungsplan Sonne 

1.1. Einleitung und Beurteilung des Richtprojekts 

Der Bebauungsplanperimeter «Sonne» ist rund 14'400 m² gross und liegt im Zentrum des 
Ortsteils Emmenbrücke, nördlich des Sonnenplatzes, zwischen Gerliswil- und Gersagstrasse 
in der Gemeinde Emmen. Die Parzelle Nr. 99 (rund 8'000 m²) ist unüberbaut, die übrigen 
Parzellen im Perimeter sind überbaut. Der Bebauungsplanperimeter ist Bestandteil eines 
grösseren, zusammenhängenden und für die Gemeinde Emmen wichtigen Entwicklungsge-
biets für eine Zentrumsentwicklung rund um den Sonnenplatz.  
 
Der vorliegende Bebauungsentwurf ist das Ergebnis eines qualifizierten Verfahrens.  
 
Insgesamt wird dem Richtprojekt zugestimmt. Der vorgesehene Freiraum soll durchlässig 
gestaltet werden und vom Quartier erreichbar sein. Dies trägt wesentlich zur Belebung des 
Quartiers bei. Besonders begrüssenswert ist der Erhalt des bestehenden Wanderwegs. Mit 
der Schaffung von grünen Freiräumen wird eine wichtige Massnahme zur Bekämpfung der 
Hitzeinsel im urbanen Raum getroffen, was zweckmässig ist. Aus kantonaler Sicht ist das 
gewählte Planungsvorgehen vorbildlich. Das Ergebnis überzeugt städtebaulich. 

1.2. Verhältnis des Bebauungsplans zum Zonenplan 

Gemäss § 68 PBG können Bebauungspläne die Bau- und Zonenordnung näher bestimmen 
und dabei von dieser Ordnung abweichen. Mit der Erarbeitung des Bebauungsplans Dorf 
wird vorliegend das Areal Sonne vollumfänglich in die Spezielle Kernzone umgezont. Zu 
dieser Planänderung äussern wir uns im Kap. B.7.  
 
Gemäss Planungsbericht (Kapitel 5.2) werden der Bebauungsplan «Sonne» und die 
Teilzonenplanänderung so erarbeitet, dass sie sowohl mit dem neuen PBG und der neuen 
PBV als auch mit den bisherigen Bestimmungen gemäss Anhang PBG und PBV kompatibel 
sind. Dies ist zweckmässig, da damit der Bebauungsplan noch vor der Gesamtrevision der 
Ortsplanung in Kraft treten kann. 

2. Abstimmung Siedlung und Verkehr 

2.1. Gesamtverkehr, Koordination mit übergeordneten Massnahmen 

Aufgrund der Nähe zum kantonalen ESP Luzern Nord sowie zu wichtigen Infrastrukturvorha-
ben für die Agglomeration ist der Bebauungsplanperimeter in einem komplexen städtebauli-
chen, verkehrlichen und infrastrukturellen Kontext eingebettet (vgl. Stellungnahmen der 
Dienststelle vif und des VVL).  
 
Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) planen den Ausbau des Bahnhofs Emmenbrücke 
Gersag, die Realisierung ist im Jahr 2022 geplant. Im Rahmen des Agglomerationspro-
gramms Luzern der 3. Generation wird im direkten Umfeld des Bebauungsplanperimeters 
Sonne die Verbesserung der Perronzugänge, des Bushubs sowie der Zufahrt zum Bushub 
geplant (Massnahme ÖV-6.1b-3A). Erarbeitet werden zurzeit Betriebs- und Gestaltungskon-
zepte auf der Gerliswilstrasse durch den Kanton Luzern und auf der Gersagstrasse durch die 
Gemeinde. Aus den Unterlagen geht allerdings nicht hervor, inwiefern der Bebauungsplan 
Sonne mit den oben erwähnten Bauvorhaben abgestimmt ist. Der VVL beantragt, dies im 
Planungsbericht darzulegen. Diesen Antrag unterstützen wir. 
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2.2. Parkierung 

Die Dienststelle vif begrüsst das Vorgehen, die Massnahmen, das Monitoring und das Con-
trolling des Mobilitätskonzepts vom 9. Juli 2020, insbesondere die Feststellung, dass das 
Mobilitätsmanagement dynamisch ist und nach Bedarf angepasst werden muss. Den Be-
rechnungsannahmen des Parkplatzbedarfs wird zugestimmt, insbesondere begrüssen wir 
die konsequente Anwendung der VSS-Norm 40 281, welche die hervorragende Erschlies-
sungsqualität mit dem öffentlichen Verkehr berücksichtigt. 
 
Art. 20 Abs. 1 SBV legt die minimal bzw. maximal zulässige Anzahl Parkplätze pro Baube-
reich fest. Die Festlegung wird von der Berechnung gemäss Mobilitätskonzept abgeleitet. 
Abs. 2 zufolge ist eine Übertragung der nicht realisierten Parkplätze zwischen Baubereichen 
zulässig. Aus den Berechnungen des Verkehrsaufkommens im Kapitel 6 des Mobilitätskon-
zepts ergibt sich, dass die Einhaltung des Fahrtenkontingents von 105 Fahrten in der Abend-
spitzenstunde kritisch ist (107 Fahrten in der Abendspitzenstunde). Mit der Realisierung von 
Bauprojekten im ESP Luzern Nord bis zum Jahr 2040 ist eine Mehrbelastung der Verkehrssi-
tuation im Gebiet Sonnenhof / Sonnenplatz zu erwarten. Die Dienststelle vif weist in ihrer 
Stellungnahme darauf hin, dass die Bauherrschaft die Einhaltung des Fahrtenkontingents 
gewährleisten muss. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Übertragung von nicht reali-
sierten Parkplätze zwischen Baubereichen als unzweckmässig und nicht zielführend. Wir 
beantragen die Streichung vom Art. 20 Abs. 2 SBV. 
 
Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) beurteilt die vorliegende Leistungsbeurteilung des Kno-
tens Sonne als zu optimistisch. Wir verweisen auf die Stellungnahme des VVL. Da es sich 
bei allen Berechnungen und bei den Verkehrszahlen von 2030 und 2040 um Annahmen und 
Prognosen handelt, muss die Entwicklung der Verkehrsbelastungen am Knoten Sonnenplatz 
weiter beobachtet werden. Die Belastungsreserven und damit auch die Fahrtenkontingente 
für das Areal sind als Richtwerte zu betrachten und können sich in Zukunft noch verändern, 
wie in der Leistungsbeurteilung festgehalten wird. 
 
Zudem empfehlen wir, die Unterschreitung der minimal zulässigen Anzahl Parkplätze ge-
mäss Art. 20 Abs. 1 SBV zuzulassen, sofern die Machbarkeit mit einem Mobilitätskonzept auf 
Stufe Baubewilligung nachgewiesen ist. 

2.3. Erschliessung 

Allgemeines 
Die rückwärtige Erschliessung des Bebauungsplanperimeters Sonne darf keine Rückstaus in 
den Knoten Sonne verursachen und dadurch den Busverkehr behindern. Die Dienststelle vif 
weist weiter auf die Einhaltung der Sicherheitsnormen und -anforderungen für Fussgänger 
hin. 
 
Gersagstrasse 
Die Zufahrt zur Einstellhalle erfolgt auf der Gersagstrasse. Für eine funktionierende Er-
schliessung ist auf der Gersagstrasse ein Linksabbieger erforderlich. In seiner Stellungnah-
me weist der Verkehrsverbund Luzern (VVL) auf mögliche Behinderungen für den Busver-
kehr sowie für Velofahrende hin und beantragt, diese möglichst zu vermeiden. Auch die  
geometrische Begegnung von zwei Fahrzeugen ist zu ermöglichen, um Rückstaus in den 
Knoten Sonne zu vermeiden. Ein wichtiges Anliegen des Agglomerationsprogramms Luzern 
ist es, im und rund um das Gebiet des kantonalen ESP Luzern Nord ein gut funktionierendes 
Bussystem, leistungsfähige Strassen und ein sicheres Velonetz aufrechtzuerhalten. Dabei 
sind bei der Projektierung der Einstellhalle und deren Zufahrt die Gemeinde und der VVL eng 
einzubeziehen. Insbesondere ist im Rahmen des geplanten kommunalen Betriebs- und Ge-
staltungskonzepts auf der Gersagstrasse die Schaffung eines Fahrstreifens für Busse mit 
dem VVL sowie mit der Dienststelle vif zu prüfen. 
 



OMRArchivAnfang±[Schlüsselwörter]±[Kategorie]±±William Barbosa±OMRArchivEnde 
 

 

2112.1325 / VPB_emme_BP Sonne_2020 Seite 5 von 9
 

 

 

Für die Schaffung eines Linksabbiegers ist eine Erweiterung der Strasse auf ein Grundstück 
im Besitz der SBB erforderlich. Aus den Unterlagen geht jedoch nicht hervor, wie dieses Vor-
haben mit dem von den SBB geplanten Ausbau des Bahnhofs Emmenbrücke Gersag kom-
patibel ist. Wir beantragen, dies im Planungsbericht aufzuzeigen. Weiter sind die SBB für die 
weiteren Planungsschritten einzubeziehen, wie vom VVL vorgeschlagen. 
 
Gerliswilstrasse 
Auf der Gerliswilstrasse erarbeitet die Dienststelle vif ein Betriebs- und Gestaltungskonzept. 
Die Dienststelle stellt fest, dass der Bebauungsplan die kantonalen Baulinien einhält. Für die 
Gerliswilstrasse sieht die Dienststelle vif eine rückwertige Erschliessung vor. Sie stimmt je-
doch den auf dem Situationsplan eingezeichneten Bäumen, den Besucherparkplätzen sowie 
der Anlieferung an der Gerliswilstrasse nicht zu, da sie dem kantonalen Strassenbauprojekt 
widersprechen. Der Bebauungsplan hat dem kantonalen Strassenbauprojekt auf der Gerlis-
wilstrasse zu entsprechen. Wir verweisen auf die Stellungnahme der Dienststelle vif. Weiter 
sind ihre Hinweise zur Baugrube im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens zu berücksich-
tigen. 

3. Denkmalpflege 

Das Gasthaus Adler ist im kantonalen Bauinventar BILU als schützenswertes Objekt einge-
tragen. Am 10. Februar 2020 hat eine Sitzung zwischen der Gemeinde Emmen, der kantona-
len Denkmalpflege und der Dienststelle rawi stattgefunden. Dabei hat die kantonale Denk-
malpflege beantragt, die Herabsetzung der Gebäudehöhen um ein Geschoss auf den Parzel-
len Nrn. 98 und 162/163 zu prüfen. 
 
Gemäss Planungsbericht (Kapitel 5.16) hat die Gemeinde Emmen nach Beratung durch das 
zur Beurteilung des Richtprojekts ausgewiesenen Fachgremium entschieden, die von der 
kantonalen Denkmalpflege beantragte Herabsetzung der Gebäudehöhen nicht weiterzuver-
folgen. Die kantonale Denkmalpflege bedauert dies in ihrer Stellungnahme vom 22. Oktober 
2020 und hält an ihrem Antrag fest. 
 
Gestützt auf eine Beratung durch qualifizierten Fachpersonen sowie auf einer Einschätzung 
vor Ort erachtet die Gemeinde Emmen die vorgesehenen Gebäudehöhen als ortsbildverträg-
lich. Zudem soll im Gebiet Sonnenplatz / Sonnenhof eine innere Verdichtung ermöglicht wer-
den. Der Bebauungsplanperimeter befindet sich an einer für die Agglomeration zentralen 
Lage und eignet sich für eine qualitativ hochwertige Stadtentwicklung sowie für eine innere 
Verdichtung. Der Bebauungsplan Sonne setzt somit die strategischen Ansätze «Siedlung» 
des Agglomerationsprogramms Luzern (vgl. Massnahme S-2.2-3D) um und entspricht damit 
einem öffentlichen Interesse. Wir können daher den Antrag der kantonalen Denkmalpflege 
nicht unterstützen.  

4. Weitere Sachbereiche 

4.1. Störfallvorsorge 

Der Bebauungsplanperimeter Sonne befindet sich teilweise innerhalb des Konsultationsbe-
reichs der Kantonsstrasse K 13 (Gerliswilstrasse). Ein Risikobericht, datiert vom 17. August 
2020, liegt vor. Die Dienststelle uwe beurteilt in ihrer Stellungnahme das Störfallrisiko als 
tragbar. Die von der Dienststelle empfohlenen Massnahmen sind aber zu beachten. 
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4.2. Siedlungsentwässerung 

Die Dienststelle uwe sieht die vorgesehene Entwässerung im Mischsystem kritisch. Wir ver-
weisen diesbezüglich auf die Stellungnahme der Dienststelle uwe und unterstützen deren 
Antrag, die Erstellung eines Kanalisationsprojekts zu prüfen. 

4.3. Zivilschutzplätze 

Anders als im Planungsbericht ausgeführt liegt ein Flächennachweis für Zivilschutzplätze im 
Bebauungsplan nicht vor. Im Rahmen des Bebauungsplan ist dies auch nicht erforderlich 
und kann im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nachgeholt werden. 

4.4. Lärmschutz 

Eine Würdigung und Beurteilung der Erkenntnisse des Lärmschutznachweises vom 23. Juli 
2020 sind der Stellungnahme der Dienststelle uwe vom 5. Oktober 2020 zu entnehmen. Die 
Dienststelle uwe hat bzgl. Lärmschutz keine Anträge. 

5. Situationsplan (1:500) 

Die Darstellung der verbindlichen und der orientierenden Planinhalte ist schwierig lesbar (et-
wa an der Gerliswilstrasse) und deshalb zu verbessern. 
 
Im Hofbereich werden Flächen keinem Planeintrag (weiss) zugewiesen. Der Vollständigkeit 
und der Transparenz halber empfehlen wir, sämtliche Flächen auf dem Situationsplan einem 
Planeintrag zuzuweisen. 
 
In Anlehnung an Art. 12 Balkone und Loggien ist die Signatur «Bereich Balkone» zu «Bereich 
Balkone und Loggien» umzubenennen. 
 
Die im Kapitel 5.11 des Planungsberichts erwähnten Leitungen sind im Situationsplan nicht 
verortet. Beeinflussen sie die Bebaubarkeit des Areals, sind sie auf dem Situationsplan als 
orientierender Inhalt darzustellen. 

6. Sonderbauvorschriften 

Art. 7 Privatrechtliche Vereinbarungen 
Wir beantragen, die zwingend erforderlichen, privatrechtlichen Vereinbarungen von 
öffentlichem Interesse zeitlich an die Erteilung einer Baubewilligung zu binden, anderfalls hat 
die Gemeinde kaum eine Möglichkeit, diese zu einem späteren Zeitpunkt durchzusetzen. 
 
Art. 8 Koordination Planungs- und Bauprozesse 
Abs. 5: Falls das kantonale Betriebs- und Gestaltungskonzept zum Zeitpunkt der Baubewilli-
gung noch nicht genehmigt ist, ist das Bauprojekt mit der Dienststelle vif abzustimmen, 
sodass kein Widerspruch mit dem kantonalen Vorhaben ensteht. 
 
Art. 9 Beseitigungsrevers Kantonsstrasse 
Abs. 2: Die Bestimmung ist wie folgt zu präzisieren: «…abzustimmen und sie müssen 
technisch und rechtlich auch ausserhalb des mit dem Beseitigungsrevers belasteten 
Bereichs realisierbar sein.» 
 
Art. 11 Baubereiche und Baumasse 
Im Rahmen von Vorabklärungen war noch von einer anrechenbaren Gebäudefläche (aGbF) 
mit und ohne Balkonbereiche die Rede. Davon ist hier nichts mehr ersichtlich. Wir gehen 
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somit davon aus, dass die Balkonflächen in den aGbF enthalten sind, sofern sie nicht als 
vorspringende Gebäudeteile gelten.  
 
Abs. 3: Die Bestimmung ist nicht verständlich und deren Zweck erschliesst sich uns nicht. 
Was wird mit «Anordnung der aGBF innerhalb des Baubereichs» gemeint? Weiter weisen wir 
darauf hin, dass die Balkone rechtstechnisch auch zu den anrechenbaren Gebäudeflächen 
zählen. Die Besitmmung ist zu überprüfen. 
 
Abs. 4: Aus unserer Sicht gehören die teileingezogenen Loggien/Balkone nicht in diese 
Auflistung. 
 
Abs. 9: Die Bestimmung ist wie folgt zu präzisieren: «Geschosshöhe von mindestens 4 m 
auszubilden». Wenn mehr Spielraum gewährt werden soll, kann der zweite Satz 
entsprechend angepasst werden.  
 
Art. 12 Balkone und Loggien 
Wir verstehen den «Baubereich Balkone und Loggien» als Pflichtlage, auf der Balkone und 
Loggien zu erstellen sind. Der «Baubereich Balkone und Loggien» ist mit den in den im 
Abs. 2 festgelegten Balkonpflicht und Mindestgrösse verknüpft. Mit dieser Bestimmung wer-
den sowohl die Anzahl und Mindestgrösse der Balkone als auch deren Lage geregelt. Das 
Vorgehen erachten wir als zweckmässig.  
 
Abs. 1: Es ist nicht klar, worauf sich «einzelne» bezieht. Wir beantragen dies zu präzisieren 
oder wegzulassen. 
 
Art. 13 Nutzungen und Nutzungsmasse 
Der Titel passt nicht, weil es nicht um Nutzungsmasse geht, wir schlagen stattdessen 
«Nutzung der Baubereiche» vor. 
 
Die Bestimmung ist schwer verständlich. Die Nutzung der Baubereiche C, D, F2, G2 und H2 
werden nicht aufgeführt. Gemäss Planungsbericht richten sich die Nutzungen nach den 
Vorschriften zur Speziellen Kernzone gemäss Art. 11a BZR. Es ist nicht klar, was damit 
genau gemeint wird. Die Bestimmung ist zu präzisieren und die Formulierung zu 
vereinfachen. 
 
Entlang der Gersagstrasse (Baubereiche A und B) sind publikumsattraktive Nutzungen 
vorgesehen, was wir begrüssen. Damit diese sichergestellt werden können, sollten die 
Gebäude an die Strasse gelegt werden. Wir empfehlen, an der Gersagstrasse eine 
Pflichtbaulinie festzulegen. 
 
Abs. 4: Wir empfehlen Ihnen, «mehrere Mehrzweckmräume» in Anzahl und Dimension zu 
präzisieren. 
 
Abs. 5: Wir beantragen folgende Präzisierung: «Aufbauten sind soweit technisch möglich 
und zweckmässig um mindestens das Mass ihrer Höhe…» 
 
Art. 19 Erschliessung  
Wir verweisen auf unsere Bemerkungen im Kap. B.2.3 sowie auf die Stellungnahmen der 
Dienststelle vif und des VVL. 
 
Art. 16 Dachgestaltung 
Abs. 4 «Anlagen zur Energiegewinnung dürfen die Oberkante um ca. 50 cm überschreiten.»: 
Wir beantragen, ein Maximum vorzusehen. Eventuell könnte eine Ausnahmeregelung für den 
Fall vorgeschrieben werden, dass aus technisch bedingten Gründen mehr als 50 cm 
benötigen würden. 
 



OMRArchivAnfang±[Schlüsselwörter]±[Kategorie]±±William Barbosa±OMRArchivEnde 
 

 

2112.1325 / VPB_emme_BP Sonne_2020 Seite 8 von 9
 

 

 

Art. 20 Parkierung MIV 
Wir verweisen auf unsere Anträge im Kap. B.2.2 und beantragen, Abs. 2 zu streichen. Weiter 
empfehlen wird die Zulassung einer Unterschreitung der Anzahl Parkplätze in begründeteten 
Ausnahmefällen. 
 
Art. 34 Störfallvorsorge 
Die Dienststelle uwe beantragt die Umformulieung der Bestimmung, wir verweisen auf deren 
Stellungnahme. 

7. Teilzonenplanänderung Sonne 

Mit der vorgesehenen Umzonung des Bebauungsplanperimeters Sonne in die Spezielle 
Kernzone werden die Grundnutzungsbestimmungen auf dem Bebauungsplanareal Sonne 
bzgl. Nutzung und Verfahren vereinheitlicht. Insbesondere soll eine Überbauung nur mit ei-
nem Bebauungsplan zugelassen werden, und die Empfindlichkeitsstufe III soll auf dem gan-
zen Areal gelten. Damit wird für die Grundeigentümerschaft Rechtssicherheit geschaffen. 
Zugleich werden Ansätze für eine qualitativ hochwertige Überbauung auf dem betroffenen 
Areal in der Grundnutzung festgesetzt. Der Teilzonenplanänderung wird somit zugestimmt. 

8. Aufhebung kommunaler Richtplan Sonnenhof 

Die Baubereiche A1 und B des kommunalen Richtplans Sonnenhof sind heute überbaut. Der 
Baubereich A2 «Umgebungsbereich/Strassenraum» wird im Rahmen des kantonalen 
Betriebs- und Gestaltungskonzepts an der Gerliswilstrasse realisiert. Mit dem 
Bebauungsplan Sonne werden die behördenverbindlichen Bestimmungen des kommunalen 
Richtplans im Baubereich C grundeigentümerverbindlich konkretisiert und umgesetzt. Zudem 
sind die strategischen Stossrichtungen zur Entwicklung des Baubereichs bereits in anderen 
Planungsdokumenten und Konzepten (bspw. Siedlungsleitbild, und städtebauliches 
Gesamtkonzept) enthalten. Vor diesem Hintergrund wird der Aufhebung des kommunalen 
Richtplans Sonnenhof zugestimmt. 

9. Mehrwertausgleich 

Die Aussagen des Kapitels 2.2. des Planungsberichts, wonach die Festlegung des 
Bebauungsplans Sonne mehrwertabgabepflicht ist, sind richtig. Aktuell soll noch von der 
Gemeinde Emmen entschieden werden, ob eine Veranlagung der Mehrwertabgabe oder der 
Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrags mit den Grundeigentümern vorgenommen 
wird. Das Vorgehen ist zweckmässig und entspricht der Wegleitung zum Mehrwertausgleich. 

C. ERGEBNIS 

Der im Entwurf vorliegende Bebauungsplan Sonne, die Teilrevision des Zonenplans sowie 
die Aufhebung des kommunalen Richtplans Sonnenhof können insgesamt als gut und weit-
gehend vollständig erarbeitet sowie als grösstenteils recht- und zweckmässig beurteilt wer-
den. Aufgrund der vorangehenden Ausführungen ergibt sich, dass sie unter Beachtung der 
zuvor angeführten Vorbehalte und Änderungsanträge mit den kantonal- und bundesrechtli-
chen Grundlagen und Vorgaben übereinstimmen. Namentlich sind folgende Vorbehalte zu 
beachten und zu bereinigen:  
- Die Abstimmung des Bebauungsplans mit den übergeordneten Planungen (ESP Luzern 

Nord, Ausbau Bahnhof und ÖV-Hub Gersag) ist aufzuzeigen (Kap. B.2.1); 
- Die auf dem Situationsplan eingezeichneten Bäume, Besucherparkplätzen sowie die An-

lieferung an der Gerliswilstrasse sind zu entfernen (Kap, B.2.3); 
- Der Situationsplan ist gemäss den Ausführungen im Kap. B.5 zu bereinigen; 
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- Die Sonderbauvorschriften sind gemäss den Ausführungen im Kap. B.6 anzupassen. 
 
Die Vorlage kann weiterbearbeitet und für die Beschlussfassung durch die Stimmberechtig-
ten (Nutzungsplanung) und den Gemeinderat (Richtplanung) vorbereitet werden. Nach der 
Verabschiedung sind die Nutzungsplanung und die Richtplanung dem Regierungsrat zur 
Genehmigung einzureichen. 

Freundliche Grüsse 

Pascal Wyss-Kohler 
Leiter Rechtsdienst 

 
 
 

Beilagen: 

- Kopien aller Stellungnahmen 

Kopie an (inkl. Beilagen):  

- ZEITRAUM Planungen, Brünigstrasse 25, 6005 Luzern; 
- Dienststelle Verkehr und Infrastruktur 
- Dienststelle Umwelt und Energie 
- Dienststelle Raum und Wirtschaft, Abteilung Baubewilligungen 
- Dienststelle Raum und Wirtschaft, Abteilung Raumentwicklung 
- Rechtsdienst Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
- Dienststelle Hochschulbildung und Kultur, Abteilung Denkmalpflege und Archäologie 
- Gemeindeverband LuzernPlus, Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon  
- Verkehrsverbund Luzern, Seidenhofstrasse 2, Postfach 4306, 6002 Luzern 
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Ebikon, 04.11.2020 / bam 

 

 

 

Stellungnahme LuzernPlus:  

Gemeinde Emmen – Bebauungsplan Sonne 

 

 

Sehr geehrter Herr Barbosa, lieber William 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie haben LuzernPlus im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Bebauungsplan 

Sonne zu einer Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen 

gerne wie folgt dazu Stellung. Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich inhaltlich auf die 

Überprüfung der übergeordneten Planungsgrundlagen und -strategien von LuzernPlus. 

 

Der Bebauungsplan Sonne und die Teilzonenplanänderung ermöglichen die Entwicklung 

dieses zentral gelegenen Standortes. Aus regionaler Sicht handelt es sich dabei um ein 

wichtiger und richtiger Standort für eine Siedlungsverdichtung. Dank dem Mobilitätskonzept 

und den Festlegungen in den Sonderbauvorschriften kann der motorisierte Individualverkehr 

auf ein erträgliches Mass beschränkt werden.  

 

Da beim Bebauungsplan Sonne keine Planungsinstrumente von LuzernPlus tangiert werden, 

verzichten wir auf eine detaillierte Rückmeldung. 

 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns. 

 

Freundliche Grüsse 

 

        

Armin Camenzind  Mario Baumgartner  
Geschäftsführer  Projektleiter  

 m.baumgartner@luzernplus.ch 

 

LuzernPlus, Riedmattstrasse 14, CH-6031 Ebikon 

Per Mail an:  

Dienststelle rawi 

Herr William Barbosa 

William.barbosa@lu.ch 

mailto:info@luzernplus.ch
http://www.luzernplus.ch/
mailto:p.zaengerle@luzernplus.ch



